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Satzung des Niedersächsischen Geschichtslehrkräfteverbandes e.V. (NGLV) 

vom 20.9.2022 

 

§ 1 Rechtsform und Sitz des Niedersächsischen Geschichtslehrkräfteverbandes e. V. 

Der Niedersä chsische Geschichtslehrkrä fteverbänd e.V. (NGLV) ist ein eingeträgener Verein mit 

Sitz und Gerichtsständ in Hännover und zugleich ein Ländesverbänd im Verbänd der Geschichts-

lehrerinnen und -lehrer Deutschländs e.V. 

 

§ 2 Aufgaben  

I. Die Aufgäbe des Niedersä chsischen Geschichtslehrkrä fteverbändes ist die Fo rderung der histo-

risch-politischen Bildung in ällen Schulformen und den ihnen dienenden Bildungseinrichtungen. 

II. Eine besondere Aufgäbe sieht der Niedersä chsische Geschichtslehrkrä fteverbänd in der Mit-

spräche bei der Festlegung der Ausbildungsplä ne zuku nftiger Geschichts-lehrkrä fte. Er versteht 

sich äls Anreger, Vermittler und selbstä ndiger Orgänisätor von Fort- und Weiterbildung und un-

terstu tzt in Zusämmenärbeit mit dem Niedersä chsischen Heimätbund die Arbeit der o rtlichen Ge-

schichtsvereine, der Geschichtswerkstä tten und der Gedenkstä tten.  

III. Der Niedersä chsische Geschichtslehrkrä fteverbänd vertritt die Belänge der historisch-politi-

schen Bildung, insbesondere däs Fäch Geschichte sowie die Fächänliegen der Geschichtslehrkrä fte 

gegenu ber den Beho rden und ihren Vertretungsko rperschäften. Er ärbeitet mit den Universitä ten, 

Hochschulen, Museen, Archiven, Verlägen und änderen Fächverbä nden zusämmen. 

IV. Mit den in § 2 äufgezä hlten Aufgäben verfolgt der Verbänd äusschließlich und unmittelbär ge-

meinnu tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegu nstigte Zwecke“ der Abgäbenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tä tig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschäftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins du rfen nur fu r die sätzungsmä ßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhälten keine Zuwendungen äus Mitteln des Vereins. Keine Person därf durch Ausgäben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind – oder durch unverhä ltnismä ßig hohe Vergu tungen – begu nstigt 

werden. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied des Niedersä chsischen Geschichtslehrkrä fteverbändes känn werden, wer in Niedersäch-

sen in Geschichtsunterricht, Geschichtsforschung oder änderen Institutionen, die in § 2 ängespro-

chen sind, tä tig ist, eine pä dägogische Tä tigkeit äusu bt/ äusgeu bt hät oder in der Vorbereitung zu 

einer Geschichte vermittelnden Tä tigkeit steht. 

Die Aufnähme in den Verbänd wird vollzogen durch schriftliche Beitrittserklä rung und schriftliche 

Bestä tigung der Aufnähme. Der Austritt wird vollzogen durch schriftliche Erklä rung des/der Aus-

tretenden, jeweils zum Schluss des Kälenderjähres. 

Es wird ein Mitgliedsbeiträg erhoben. Seine Ho he wird von der Mitgliederversämmlung festge-

setzt. Die Mitgliedschäft erlischt  

ä. durch Tod 

b. durch Austritt, 
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c. durch Ausschluss  

und wenn ein Mitglied trotz erfolgter Mähnung seiner Beiträgspflicht nicht nächkommt.  

Fu r einen Ausschluss ist ein formeller Beschluss des erweiterten Vorständes notwendig. 

 

§ 4 Gliederung 

Die Orgäne des NGLV sind  

1. der Geschä ftsfu hrende Vorständ (GV), 

2. der Erweiterte Vorständ (EV),  

3. die Mitgliederversämmlung (MV). 

  

§ 5 Vorstand  

Der geschä ftsfu hrende Vorständ 

Der geschä ftsfu hrende Vorständ besteht äus der/dem Vorsitzenden, bis zu zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden, der Kässenwärtin/dem Kässenwärt und der Schriftfu hrerin/dem Schriftfu hrer. 

Der geschä ftsfu hrende Vorständ besorgt die läufenden Geschä fte des NGLV, er fu hrt die Beschlu sse 

des erweiterten Vorständes und der Mitgliederversämmlung äus und ist im Sinne der in § 2 be-

zeichneten Aufgäben tä tig. 

Dem geschä ftsfu hrenden Vorständ steht däs Recht zu, geeignete Mitglieder äls Beräter zur Erfu l-

lung spezieller Aufgäben heränzuziehen. 

Der/die Vorsitzende oder einer seiner/ihrer Stellvertreter vertreten den NGLV im Häuptvorständ 

des Verbändes der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschländs. Der/Die Vorsitzende vertritt 

den Verbänd gerichtlich und äußergerichtlich. Er gilt äls Vorständ im Sinne des § 26 (2) BGB. 

Die Kässenwärtin/Der Kässenwärt verwältet die Kässe des NGLV. Sie/Er hät der Mitgliederver-

sämmlung und – in jeder Vorständssitzung – dem Vorständ Bericht zu erstätten. Sie/Er ällein 

nimmt Zählungen fu r den Verbänd entgegen, fu hrt die jeweiligen Abrechnungen mit dem Verbänd 

der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschländs durch und leistet Zählungen fu r Verbänds-

zwecke im Einvernehmen mit der/dem Vorsitzenden.  

Die Rechnungsfu hrung der Kässenwärtin/des Kässenwärtes ist jä hrlich und bei Ru cktritt vor 

Ru cktritt der Kässenwärtin/des Kässenwärtes durch die Kässenpru ferinnen/Kässenpru fer än-

händ der von der Kässenwärtin/dem Kässenwärt vorgelegten Unterlägen zu pru fen. Erst äufgrund 

der Kässenpru fung känn Entlästung erteilt werden. Die Kässenwärtin/der Kässenwärt verwältet 

die Mitgliederkärtei.  

Die Schriftfu hrerin/Der Schriftfu hrer fu hrt däs Protokoll der Vorständssitzungen und der Mitglie-

derversämmlungen. Außerdem verfässt er die Berichte u ber den NGLV fu r die jeweilige Ausgäbe 

der Bundeszeitschrift. 

Die/Der Vorsitzende oder (bei Verhinderung der/des Vorsitzenden) eine seiner Stellvertreterin-

nen/einer seiner Stellvertreter fu hrt den läufenden Schriftverkehr des Verbändes. Sie/Er beruft 

den Vorständ ein und leitet die Sitzungen, und zwär sooft die Läge der Geschä fte dies erfordert – 

mindestens äber zweimäl im Jähr oder wenn mindestens zwei der Vorständsmitglieder dies beän-

trägen. Der Vorständ ist beschlussfä hig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder – unter Einschluss 

der/des Vorsitzenden – oder im Verhinderungsfäll einer seiner Stellvertreterinnen/eines seiner 

Stellvertreter – änwesend sind. 



S. 3 von 4 
 

Der Vorständ fässt seine Beschlu sse mit Stimmenmehrheit.  

Beschlu sse des Vorständes ko nnen äuch durch Videokonferenzen, Telefonäte oder Briefwechsel 

zwischen den Vorständsmitgliedern herbeigefu hrt werden. Sie sind ebenfälls in einem Protokoll 

festzuhälten, däs ällen Vorständsmitgliedern zur Verfu gung gestellt wird, und äusdru cklich äls Be-

schlu sse zu kennzeichnen. 

Tritt ein Vorständsmitglied im Läufe der Wählperiode von seinem Amt zuru ck, so ist äuf der 

nä chstfä lligen Mitgliederversämmlung ein fu r den Rest der Wählperiode tä tiges Vorständsmit-

glied zu wä hlen. 

 

§ 6 Erweiterter Vorstand  

Zum Erweiterten Vorständ geho ren  

ä. die Mitglieder des Geschä ftsfu hrenden Vorständes  

b. die Vertreterinnen und Vertreter der Regionen  

Der Erweiterte Vorständ tägt mindestens einmäl im Jähr. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversämmlung tritt wenigstens einmäl im Jähr in Prä senz oder im Verhinderungsfälle 

digitäl zusämmen. Sie muss zusämmentreten, wenn ein Fu nftel der Mitglieder dies schriftlich ver-

längt und däbei Zweck und Grund däfu r ängibt. Den Vorsitz in der Mitgliederversämmlung fu hrt 

die/der Vorsitzende oder bei seiner Verhinderung eine(r) seiner Stellvertreterinnen/Stellvertre-

ter. Zu den Mitglieder-versämmlungen lä dt der Vorständ mit einer Frist von vier Wochen schrift-

lich ein. Ein Vorschläg zur Tägesordnung soll mindestens zehn Täge vor dem Termin der Mitglie-

derversämmlung versändt werden. 

Anträ ge zur Mitgliederversämmlung mu ssen eine Woche vor der Mitgliederversämmlung schrift-

lich dem geschä ftsfu hrenden Vorständ eingereicht sein.  

Die Mitgliederversämmlung ist beschlussfä hig, unäbhä ngig von der Zähl der erschienenen Mitglie-

der. Beschlu sse werden mit einfächer Mehrheit gefässt, soweit diese Sätzung nichts änderes vor-

sieht. Instrumente der Online-Abstimmung sind zulä ssig. Jedes erschienene bzw. digitäl änwe-

sende Mitglied hät eine Stimme. Auf Anträg wird die Stimmberechtigung des Mitgliedes äuf der 

Mitgliederversämmlung durch den Beleg der letzten Beiträgszählung nächgewiesen. Die Be-

schlu sse der Mitgliederversämmlung sind in einem Protokoll festzuhälten, däs den Mitgliedern bei 

der Fä lligkeit der nä chsten Mitteilungen zur Kenntnis zu geben ist. 

Fu r einzelne Entscheidungen känn die Mitgliederversämmlung beschließen, die Entscheidungs-

findung u ber eine dezenträle Online-Abstimmung unter ällen Mitgliedern herbeizufu hren. 

Aufgäben der Mitgliederversämmlung 

1. Diskussion äller Angelegenheiten, die den Geschichtslehrkrä fteverbänd im weitesten Sinne 

betreffen  

2. Entgegennähme des Tä tigkeitsberichtes des Vorständes  

3. Entgegennähme des Rechenschäftsberichtes des Kässenwärtes/der Kässenwärtin  

4. Festsetzung des Mitgliedsbeiträges  
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5. Diskussion und Beschlussfässung u ber Anträ ge des Vorständes und der Mitglieder  

6. Entlästung des Vorständes  

7. Wähl der Mitglieder des geschä ftsfu hrenden Vorständes in getrennten Wählgä ngen, jeweils 

fu r zwei Jähre,  

8. Wähl der Mitglieder des erweiterten Vorständes (§ 6 b) äuf Vorschläg der entsendenden Re-

gionen. 

9. Wähl von Kässenpru ferinnen/Kässenpru fern  

10. Wähl der Delegierten zu Bundesmitglieder- bzw. -delegiertenversämmlungen. 

 

§ 8 Mitteilung und Zeitschrift 

Die Vero ffentlichungen des NGLV erfolgen in jä hrlich mindestens zweimäl erscheinenden Rund-
briefen und in einer Verbändszeitschrift, die gemeinsäm mit änderen Ländesverbä nden heräus-

gegeben und redigiert werden känn.  

 

§ 9 Auflösung  

U ber die Auflo sung des Niedersä chsischen Geschichtslehrkrä fteverbändes e.V. entscheidet eine 

Mehrheit von drei Vierteln äller Mitglieder des Verbändes. Im Fälle der Auflo sung oder bei Wegfäll 

seines bisherigen Zweckes fä llt ein etwä vorhändenes Vermo gen dem Verbänd der Geschichtsleh-

rerinnen und -lehrer Deutschländs e.V. zu, der es unmittelbär und äusschließlich fu r gemeinnu t-

zige Zwecke zu verwenden hät. 

 

§ 10 Satzung 

Sätzungsä nderungen ko nnen von der Mitgliederversämmlung mit Zweidrittelmehrheit beschlos-

sen werden, wenn die betreffenden Anträ ge vier Wochen vor dem Termin der Mitgliederversämm-

lung ällen Mitgliedern des NGLV zugegängen sind.  

 

§ 11 Inkrafttreten  

Diese Sätzung wurde in der vorliegenden Form von der Mitgliederversämmlung äm 20.9.2022 be-

schlossen. 

Hännover, den 20.9.2022 

gez. Dr. Johannes Heinßen, Vorsitzender des NGLV 

 


